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§205
Verletzung der Vorschriften über die Sicherheit 

des Funkverkehrs
Wer ohne die erforderliche Genehmigung oder entgegen 

den Bedingungen einer Genehmigung Funkanlagen' errichtet 
oder betreibt oder Sender herstellt, veräußert oder besitzt, 
wird mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
bestraft.

5. A b s c h n i t t  
Mißbrauch von Waffen und Sprengmitteln

§206
Unbefugter Waffen- und Sprengmittelbesitz

(1) Wer ohne staatliche Erlaubnis Schußwaffen, wesentliche 
Teile von Schußwaffen, Munition oder Sprengmittel herstellt, 
im Besitz hat, sich oder einem anderen verschafft, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung bestraft.

(2) Wer ohne staatliche Erlaubnis Schußwaffen, wesentliche 
Teile von Schußwaffen, Munition oder Sprengmittel in bedeu
tendem Umfang oder solche mit hoher Feuer- oder Spreng
kraft herstellt, lagert, sich oder einem anderen verschafft, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 207
Vernichtung und Beiseiteschaffen von Waffen 

und Sprengmitteln

(1) Wer Schußwaffen, Munition oder Sprengmittel, zu deren 
Führung, Gebrauch oder Verwaltung er berechtigt ist, unbe
fugt vernichtet, unbrauchbar macht, einem anderen überläßt 
oder auf andere Weise beiseite schafft, wird mit Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung bestraft.

(2) Wer Schußwaffen, Munition oder Sprengmittel, zu deren 
Führung, Gebrauch oder Verwaltung er berechtigt ist, in 
bedeutendem Umfang oder solche mit hoher Feuer- oder 
Sprengkraft unbefugt vernichtet, unbrauchbar macht, einem 
anderen überläßt oder auf andere Weise beiseite schafft, wird 
mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§208
Waffen- und Sprengmittelverlust

(1) Wer fahrlässig Schußwaffen, Munition oder Sprengmit
tel, zu deren Führung, Gebrauch oder Verwaltung er be
rechtigt ist, abhanden kommen läßt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, 
Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft. In leichten 
Fällen kann von Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit abgesehen werden.

(2) Hat der Täter Schußwaffen, Munition oder Sprengmittel 
in bedeutendem Umfang oder solche mit hoher Feuer- oder 
Sprengkraft oder in besonders verantwortungsloser Art und 
Weise fahrlässig abhanden kommen lassen, wird er mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Be
währung bestraft.

§209
Einziehung

Waffen, wesentliche Teile von Waffen, Munition oder 
Sprengmittel, deren Herstellung, Beschaffung, Lagerung oder 
Besitz strafbar ist, sind ohne Rücksicht auf Rechte Dritter 
durch die Untersuchungsorgane einzuziehen.

8 .  K a p i t e l  
Straftaten gegen die staatliche Ordnung

1. A b s c h n i t t
Straftaten gegen die Durchführung von Wahlen

§210
Wahlbehinderung

(1) Wer einen Bürger der Deutschen Demokratischen Re
publik von der Ausübung seines verfassungsmäßigen Wahl
rechts zur Wahl der Volkskammer oder zu den örtlichen 
Volksvertretungen oder seines Rechts auf Teilnahme an einer 
Volksbefragung oder einem Volksentscheid durch Gewalt, 
Drohung mit Gewalt, Täuschung oder andere die Entschei
dungsfreiheit beeinträchtigende Mittel abhält, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§211
Wahlfälschung

(1) Wer als Mitglied einer Wahlkommission oder als ein in 
ihrem Auftrag Handelnder das Ergebnis einer Wahl zur 
Volkskammer, zu den örtlichen Volksvertretungen, eines 
Volksentscheids oder einer Volksbefragung verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

2. A b s c h n i t t
Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung

§212
Widerstand gegen staatliche Maßnahmen

(1) Wer einen Angehörigen eines staatlichen Organs durch 
Gewaltanwendung oder Bedrohung mit Gewalt oder einem 
anderen erheblichen Nachteil an der pflichtgemäßen Durch
führung der ihm übertragenen staatlichen Aufgaben zur Auf
rechterhaltung von Ordnung und Sicherheit hindert, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Haftstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer die Tat gegen einen Bürger 
begeht, der in staatlichem Auftrag bei der Durchführung von 
Aufgaben zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit 
mitwirkt.

(3) Wer sich bei der Tatausführung an einer Gruppe betei
ligt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

(4) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Bedeutung, 
kann der Täter mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe 
oder Geldstrafe bestraft werden.

(5) Der Versuch ist strafbar.

§213
Ungesetzlicher Grenzübertritt

(1) Wer widerrechtlich in das Gebiet der Deutschen Demo
kratischen Republik eindringt oder sich darin widerrechtlich 
aufhält, die gesetzlichen Bestimmungen oder auferlegte Be
schränkungen über Ein- und Ausreise, Reisewege und Fristen 
oder den Aufenthalt nicht einhält oder wer durch falsche An
gaben für sich oder einen anderen eine Genehmigung zum 
Betreten oder Verlassen der Deutschen Demokratischen Repu
blik erschleicht oder ohne staatliche Genehmigung das Gebiet 
der Deutschen Demokratischen Republik verläßt oder in die
ses nicht zurückkehrt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe, 
Geldstrafe oder öffentlichem Tadel bestraft.


